	das neue Gesetz über das Kindeswohl. 
Nachfolgend die neuen Änderungen insb. § 1666 BGB (Kindeswohlgefährdung), 
was für unsere Beratungstätigkeit wohl nicht unbedeutend sein dürfte zu kennen. 
Leider habe ich den Gesetzestext noch nicht als Speicher- bzw. druckbare Fassung 
gefunden. Daher die Links auf den Gesetzestext im Bundesanzeiger (geschütztes pdf) 
KiWoMaG und Änderungen des FGG im Bundesgesetzblatt verkündet (11.07.2008) 
Online Redaktion - Meldung vom 11.07.2008 
Heute wurde das Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (KiWoMaG) im Bundesgesetzblatt verkündet. Das Gesetz tritt am 12.07.2008 in Kraft.
Das KiWoMaG sieht auch ein umfassendes Vorrang- und Beschleunigungsgebot für Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls vor. Damit einhergehend tritt auch eine im Zusammenhang mit der Reform des familiengerichtlichen Verfahrens beschlossene und in das KiWoMaG integrierte Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) in Kraft.
Künftig kann das Familiengericht tätig werden, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist und die Eltern diese Gefahr nicht abwenden wollen oder können. Ein darüber hinausgehendes Erziehungsversagen muss nicht mehr nachgewiesen werden.
§ 1666 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.“ 
In § 1666 Abs. 3 BGB führt das Gesetz einen beispielhaften Maßnahmenkatalog ein, der die vielfältigen Handlungsmöglichkeiten des Familiengerichts verdeutlichen soll. Hierdurch wird klargestellt, dass das Familiengericht auch Maßnahmen unterhalb eines Sorgerechtsentzugs anordnen kann. 
§ 1666 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Abs. 1 gehören insbesondere
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,
4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen,
5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.“ 
Gemäß in § 1696 Abs. 3 BGB  soll das Familien künftig in angemessenem Zeitabstand, in der Regel nach drei Monaten, seine Entscheidung überprüfen, wenn es von Maßnahmen nach §§ 1666 bis 1667 absieht.
Das Inkrafttreten des Gesetzes zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls zieht auch Neuerungen im Verfahren in Kindschaftssachen nach sich:
So sieht § 50f FGG als neuen Bestandteil des familiengerichtlichen Kindesschutzverfahrens eine „Erörterung der Kindeswohlgefährdung“ ein. Danach soll das Familiengericht künftig mit den Eltern, dem Jugendamt und ggf. auch mit dem Kind mündlich erörtern, wie einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls begegnet werden kann.
Gemäß § 50e FGG sind Verfahren, die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes betreffen sowie Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls künftig vorrangig und beschleunigt durchzuführen. Außerdem soll das Verfahren zeitnah verhandelt werden. Der Termin soll spätestens einen Monat nach Beginn des Verfahrens stattfinden. Dabei hat es die Eltern getrennt anzuhören, wenn dies zum Schutz eines Elternteils notwendig ist.
Weitere Infos: 
http://www.rechtsportal.de/familienrecht/aktuelles/gesetzgebungdetail/id903-174298/reform-des-familiengerichtlichen-verfahrens-beschlossen.html
http://www.rechtsportal.de/familienrecht/aktuelles/gesetzgebungdetail/id903-112535/gesetz-zum-besseren-schutz-von-kindern-verabschiedet.html
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s1188.pdf 
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